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1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Altenberge beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 46 "Lindkamp" aufzustellen. Beglei-
tend dazu ist die Erstellung eines Grünordnungsplanes noföendig, der hiermit als Vorentwurf
vorgelegt wird.

Der Grünordnungsplan beinhaltet, basierend auf Besföndskartiemngen und -bewertungen, Maßnah-
men, die den Verlust vorhandener ökologischer Strukfüren minimieren und bei unvermeidbaren Land-
schaftseingriffen ihre Ausgleich- und Ersetzbarkeit regeln.

2. Grundlagenermittlung

ö

4- h
2.1 Planungsgrundlagen

Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenberge M. 1 :5.OO0, 1 :10.OOO; Stand 7/92

Schalltechnischer Bericht über die IArn'isifüation im Bebauungsplangebiet "Lindkamp" in Alten-
berge; Stand 1 1/93

Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 46 "LindRanip" M. 1:l.000; Stand 1/94

Bestandsaufnahme pbh, u.a. 27.09.1993, 06. 12.1993

2.2 Naturräumliche Beschreibung

.$

*
Die Gemeinde Altenberge hat z.Z. ca. 8.200 Einwohner und ist der arn höchsten gelegene Ort des Alt-
Kreises Steinfurt. Die höchste Erhebung des Ortes ist der Paschhügel mit 119 m über NN, als letzter
Ausläufer des Nienberger-Altenberger Kalkrückens.

Begünstigt durch die "hervorragende" topographische Lage bietet sich ein weiter Rundblick auf das
Münsterland, im Nordosten bis zum Teutoburger Wald. Der Ortskern befindet sich auf der Anhöhe,
die Erweiterungen - besonders Wohnbebauung und Gewerbeflächen - erstrecken sich bis in das flache
Umland. Dadurch bedingt sind, vor allem für Radfahrer und Fußgänger, teilweise relativ starke Hö-
henunterschiede zu überwinden.

2.3 Landschaftsbild des Planbereichs

Das Landschaftsbild im Bereich des Bebauungsgebietes "Lindkamp" erweist sich als flachweuig, wo-
bei die Geländehöhen zwischen 81 und 92 m über NN liegen.

Der niedrigste Punkt befindet sich mit 81,56 m im Bereich der Unterführung unter der B 54, der
höchste Punkt mit 92,0 m im Bereich des "Sitzpilzes" an der Billerbecker Straße.

k
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Der nördliche Planungsbereich wird geprägt durch das vorhandene St. Johannes-Krankenhaus, der
dazu gehörenden Infrastmkfür und einer ca. lOjährigen Baumpflanzung (Stangenholz). Irn Westen
markiert vorhandene Wohnbebauung das Gelände, im Süden die auf einem Darnm verlaufende B 54.

Im Osten bildet die Billerbecker Straße die Planbereichsgrenze. Der so eingefaßte Planbereich weist
größtenteils landwirtschaftliche Nutzflächen (Maisacker) auf. Lediglich im Osten setzt sich diese Art
der Fföchennutzung fort, so daß hier von einem ähnlichen Landschaftsbild gesprochen werden kann.

Fiir das Gelfü'ide besonders pfögend erweist sich ein wasserführender Graben (WL 100), der das
Gebiet von Nord nach Süd ungeföhr in der Rächenmitte durchzieht. Hier befinden sich die ökologisch
wertvollen Strukfüren wie markante Einzelbäume, Baum- und Strauchgruppen. Der Graben bildet
einen, wenn auch geringen, Geföndeeinschnitt, zu dem sich die umgebenden (Nut?)flächen neigen.
Insgesanit steigt das Gelädne am stärksten in nordöstlicher Richfüng.
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3. Aufteilung der Gebietsflächen und ihre Beschreibung

3.1 Allgemeine Beschreibung, Bestand

Das Planungsgebiet erstreckt sich auf den im Plan festgesetzten Bereich und wird wie schon in Kap.
2.3 beschrieben, hauptsächlich durch vorhandene Infrastivkfür (Bebauung, Straßen) begrenzt

Insgesarnt gibt es relativ wenige ökologisch bedeutsame Strukfüren, die sich vor allem entlang des
Grabens erstrecken. Dieser bildet n'iit einer Baumpflanzung im nordöstlichen Planbereich und einigen
markanten Einzelbäumen die wesentlichen gliedernden Elemente.

Prägend für das Planungsgebiet sind die großen Ackerfföchen (Maisanbau) im südlichen und wesfü-
chen Teil.

Sie bilden relativ große zusammenhängende Flure, die lediglich von dem Graben eföa rnittig, in Nord-
Süd-Richfüng, durchzogen werden. Der intensive Maisanbau fößt eine Beeinträchtigung der
Gewässergüte vermuten.

Im Nordwesten schließt sich eine Brachfläche (Jahresbrache) an, die vom Graben begrenzt wird.

Entlang des Grabens befinden sich ca. 20 markante Einzelbäume (hauptsächlich Pappeln, aber auch
Weiden und eine Eiche), die zum Teil bereits abgängig sind (Fraßschäden) und deren Standsicherheit
unbedingt überpiiift werden müßte. Bei den Pappeln handelt es sich um besonders sföttliche Exem-
plare mit einem Durchmesser zwischen 70 und 120 cm, die zwar für das Landschaftsbild weiföin prä-
gend sind, aufgmnd ihres geringen noch zu erwartenden Alters und ihrer Windbmchgefahr aber an ih-
rem zukünftigen Standort (neue Wohnbebauung) bedenklich sind. Außerdem handelt es sich bei
Pappeln um nicht landschaftstypische Gehölze, was bei deren ökologischen Wertigkeit
berücksichtigen ist.

Zu

Östlich der beschriebenen Einzelbäume erföeckt sich eine große Pferdekoppel, womit die
Fraßschäden an einigen Bäumen zu erkfören sind, und weiter nördlich eine relativ dichte Baumpflan-
zung. Hierbei handelt es sich um einen Jungbestand aus heimischen Getfölzen, wobei die einzelnen ca.
10 Jahre alten Bäume sehr dicht aneinanderstehen und sich mangels rechtzeitigem Auslichten
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hauptsächlich nach oben geschoben haben. Eine Entwicklung in die Breite fand kaum sfött. Von einem
"gesunden" Bestand ist somit nicht zu sprechen. Allerdings wäre durch ein Pflegekonzept rnit
gezielten Ffülaktionen eine Entwicklung in diese Richfüng zu lenken. Die Baumpflanzung wird von
einigen nicht befestigten Fußwegen durchzogen.

Südlich davon bzw. östlich der Pferdekoppel befinden sich zwei Privatgrundsfücke (Fläche der Gel-
senwasser AG und Einzelhaus), deren Bewuchs teilweise landschaftstypische (Obstbäume, heimische
Sträucher) aber auch untypische Gatfüngen zeigt (Koniferen, Exoten, Säulenpappeln). Diese Flächen
bleiben in ihrem Bestand erhalten und werden nicht überplant.

Zwischen Wohnhaus und Pferdekoppel liegt eine Streuobsföiese, die unbedingt zu erhalten ist.

Östlich des Einzelhauses liegen an der Billerbecker Straße zwei Grünfföchen, die für Spaziergänger
und Erholungssuchende wichtige Funktionen übernehmen. Es handelt sich zum einen um eine Rasen-
fläche mit einem alten Bildstock und einigen wenigen ergfüüzenden Gehölzen, zum anderen um eine
Aufenföaltsfföche mit Sitzgelegenheit ("Sitzpilz"). Auch diese Fföchen sollten in ihrer Nutzung nicht
verändert werden.

l,i
111
)?

l

li:
lil i

11 il
l l

l
l

li

11 l

?ii l

ill

l
i

?

Weiter nördlich befinden sich entlang der Billerbecker Straße vereinzelte Strauchgruppen, woran sich
dann der durch das vorhandene Krankenhaus geprägte Bereich anschließt. Dort gibt es einen
ehemaligen Nutzgarten n'iit umgebender, seit längerem nicht mehr geschnittener Weißdornhecke.
Dann erstreckt sich der Gebäudekomplex des Krankenhauses und nördlich angrenzend ein parkartig
gesfölteter Bereich für die Patienten der Einrichfüng.

3.2 Ausgleichs- und Ersatzflächen
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Als Ausgleichsflächen für den durch die Wohnbebauung und die für ihre Erschließung noföendigen
Anlagen verursachten Eingriff dienen folgende Fföchen:

Öffentliche Grünflächen: Grüngürtel, Grünflächen im Bereich des Bildstocks, Grünfföche entlang
der westlichen Plangebietsgrenze

?j

l
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Private Grfinfföchen
11

ii

Alle nicht versiegelten Flächen auf den Privatgrundsfücken stehen für Begrünungsmaßnahmen zur
Verfiigung. Bei einer GRZ von O,4 sind das immerhin 60 % der Flächen. ::

1.

ii 'l

Pflanz- und Erhalfüngsgebote konkretisieren Ausgleichsmaßnahmen (Hecke mit ÜberMltern, Streu-
obstwiese). jI?

i

Straßenbegleitgrün kann den Versiegelungsgrad der Straßen um ca. 10 % reduzieren X?

Der nicht vollständig erzielte Ausgleich auf den Eingriffsflächen muß durch Maßnahmen auf externen
Ersatzflächen erfolgen.

il.
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Für Ausgleichsmaßnahmen auf der Gemeinbedarfsfföche stehen ebenfalls die nicht versiegelten Ffö-
chen zur Verfügung. Das ist bei einer GRZ von O,5 die Hälfte der Fläche. Auch hier erfolgt eine Kon-
kretisiening der Ausgleichsmaßnahmen durch Pflanz- und Erhalfüngsgebote.

m
!%7

€ 1
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Im südlichen Planungsgebiet steht eine 5 ha große Fföche für die Aufforsfüng von Wald als extemer
Ersatz für Maßnahmen des Kreises Steinfurt im Zusammenhang mit der Zentraldeponie Altenberge
zur Verfügung.

Nördlich davon befindet sich eine Fföche für die Anlage eines Lärmschutzwalles. Dieser dient zum
Schutz der Bewohner des geplanten Wohngebietes vor schädlichen Umwelteinflüssen durch den Ver-
kehr auf der B 54. Eine nafürnahe Gesfölfüng sowie Bepflanzung mit standortgerechten, heirnischen
Gehölzen sorgt fiir einen Ausgleich des Eingriffs auf der Fföche selbst.

4. Eingriff

4.1 Erläuterung der Eingrift'sregelung

Die Eingriffsregelung baut sich in sechs Schritten auf.

1. Zunächst stellt sich die Frage, ob es sich bei?dem Vorhaben um einen Eingriff handelt oder nicht
Nach BNatSchG § 8 sind Eingriffe in Natur und Landschaft "Verfü'iderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen, die die T eistiinpsföhigkeit des Nafürhaushaltes oder das Landschaftsbild
erheblich oder nachhaltig beeintächtigen können."
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2. Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen:
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes sind soweit wie möglich zu
vermeiden oder gering zu halten (vermeidbare Beeinträchtigungen).

0

l

J
3. Ausgleich:

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Namrschutzes und der Land-
schaftspflege möglichst frühzeitig auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Na-
fürschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist

4. Ausgleichsmaßnahmen:
Ist der Nafürhaushalt beeinträchtigt, so kommen als Ausgleich alle Maßnahmen im Urnfeld des
Eingriffes in Betracht, die geeignet sind, die gesförten Funktionen möglichst gleichartig und ins-
gesamt gleichwertig wiederherzustellen.

Ist das Landschaftsbild beeinträchtigt, so kommen als Ausgleich alle Maßnahmen in Betracht, die
zur Wiederherstellung oder landschaftsgerechten Neugestaltung des Landschaftsbildes führen, z.
B. Geländemodellierungen, Bepflanzung, Anlegen von Wällen und Versetzen von Gehölzen.

Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen sollten auf Flächen durchgeführt werden, die außerhalb
derjenigen Bereiche liegen, auf die sich beeintföchtigende Wirkungen von bestehenden Nut-
zungen erstrecken oder auf die Beeinträchtigungen von geplm'iten Nutzungen erwartet werden
können. il l

l

111
ijii
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5. Nicht möglicher Ausgleich:
Ist ein Ausgleich nicht oder nicht im erforderlichen Maße möglich oder nicht in einem angernesse-
nen Zeitraum durchführbar, so ist abzuwägen, ob die mit dem Vorhaben m'igestrebten Ziele oder
die Ziele des Nafürschutzes und der Landschaftspflege Vorrang haben.

l
l

'l

l

Haben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang, so muß das Vorhaben un-
terbleiben.

6. Ersatzmaßnahmen:

Hat das Vorhaben Vorrang, so können Ersatzmaßnahmen vorgesehen werden.

Ersatzmaßnahmen sind landschaftspflegerische Maßnahmen in dem vom Eingriff betroffenen
Landschaftsraum, die ähnliche Funktionen haben und insgesamt ökologisch gleichwertig sind.

l- {

@- « 4.2 Bewertung

Die Ansiedlung von Wohnbebauung und die Errichfüng eines Altenheims auf der Gemeinbedafsflä-
che stellen gem. § 8 BNatSchG Eingriffe dar.

Die getrennte Bewerrung der Eingriffe erfolgt njch dem im Landkreis Osnabrück praktizierten Kom-
pensationsmodell. Dieses Modell sieht eine Ermittlung des derzeitigen Fföchenwertes und des Ffö-
chenbedarfes für Kompensationsn'iaßnahmen in drei Schritten vor:

l 1. Ermittlung des derzeitigen ökologischen Wertes für die vom Eingriff betroffenen Fföchen
(Eingriffsfföchenwert)

41,ts 2. Ermittlung der ökologischen Wertverschiebung (Verlust bzw. Verbesserung auf der Räche) durch
die Planung (Kompensationswert).

* (»
l 3. Ernnttlung der Flächengröße für externe Kompensationsmaßnahmen, falls auf der Eingriffsfläche

Defizite bestehen bleiben.

4.2.I Ermittlung des Eingriffsnächenwertes

Die Gesarntfläche des Plangebietes beträgt ca. 12,1 ha, wobei aber im südlichen Planbereich auf einer
Fföche von ca. 6 ha Maßnahmen durchgeführt werden, deren Beurteilung nicht Inhalt dieser
Kompensationsberechnung ist.

Zum einen handelt es sich dabei um die Aufforsfüng von 5 ha Wald als exteme Ersatzmaßnahme für
einen Eingriff außerhalb des Planbereiches, zum anderen um die Anlage eines Lärmschut-walles,
dessen naturnahe Gestaltung und Bepflanzung mit standortgerechten, heimischen Gehölzen für einen
Ausgleich auf der Fföche sorgt.

Bei dem Großteil der durch die Wohnbebauung betroffenen Fföchen handelt es sich um Ackerflächen
sowie Weideland und eine Fläche, die seit ca. einem Jahr brach liegt.
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Da diese Flächen intensive Nutzung (zumindest zeitweise) erfahren, ist deren ökologischer Wert in
weniger empfindlichen Bereichen anzusiedeln.

Bei der Gemeinbedarfsfläche sieht das eföas anders aus, da hier vor allem Baumpflanzungen vom
Eingriff betroffen sind, deren ökologischer Wert - auch bei nicht optimalem Zustand - um einiges hö-
her liegt.

Die Bewermng der Eingriffsfföche erfolgt nach Vergabe von Wertfaktoren für einzelne Biotoptypen,
die mit der Bioföpflächengröße rnultipliziert den Eingriffsfföchenwert für diesen Bereich ergeben:

Eingriffsflächengröße (in ha) x Wertfaktor = Eingriffsflächenwert als Werteinheit (WE)

Im Bebauungsgebiet "Lindkamp" sind folgende Biotoptypen vom Eingriff betroffen:

j

ji

jj
(
j:

J

*
4.2.l.lBilanzierung rür den durch die Wohnbebauung verursachten Eingriff:

- Verlust des Biotoptyps Acker (Maisacker):

Da es sich um eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche handelt, erfolgt eine relativ niedrige
Einsfüfung mit dem Wertfaktor O,7.

e

Vom Eingriff durch Wohnbebauung betroffen, ist eine Fföche von 21.700 m2 = 2,17 ha.

2,17 ha x O,7 = 0,519 WE

Durch die Erschließungsstraße ist Ackerfläche von 2400 m2 = 0,24 ha betroffen.

0,24 ha x O,7= 0,168 WE

1,519 WE + 0,168 WE = 1,687 WE

'}l

ill
il'

'11

11

11
:li

n

11
111

j



PLANUNGSBüRO HAHM GMBH . VBI

l

10

Verlust des Bioföptyps Weideland (Pferdekoppel)

Diese RäChe WeiSt ZWar eine geschlossene Vegetationsdecke vor, die Nutzung ist aber auCh atS inten-
siv zu bezeichnen, von einem erhöhten Nährstoffeintrag ist auszugehen. Der Wertfaktor beträgt 1,0.

Durch künftige Wohnbebauung ist eine Räche von 4.600 m' betroffen, durch die Erschließungsstraße
eine Fföche von 700 m2. Die künftige Grünfläche nimmt eine Räche von ca. 1.000 m2 in Anspruch.

0,46 ha x 1,0 = 0,46 WE
0,07 ha x 1,0 = 0,07 WE
0,10 ha x 1,0 = ??O10WE

0,63 WE

Die auf der Pferdekoppel stehenden Einzelbäume (Weiden und Pappeln) sind durch Fraßschäden sförk
beschädigt und bereits abgängig. Ihr Verlust ist daher nicht weiter zu bilanzieren. Die vorhandene Ei-
che ist durch die Anlage des Lärmschut?walles betroffen. Sie weist einen Stamrndurchmesser von
80 cm auf. Ihr Verlust kann durch die Pflanzung von 8 Eichen (Hochstämme, Umfang 12-14 cm) auf
der Wallfläche kompensiert werden.

I

Verlust des Biotoptyps Baumpflanzung (Stangenwald):
c

I:
}

Bei den vom Eingriff betroffenen Flächen handelt es sich um etwa 10 Jahre alte Baumpflanzungen, die
in Reihen gepflanzt viel zu dicht stehen. Mangels Rückschnitt, Auslichten oder anderen Pflegemaß-
nahmen haben sich die Bäume gegenseitig nach oben geschoben und kaum in die Breite enwickelt.
Der jetzige Zustand ist nicht sehr natürlich und erinnert an ein aufgegebenes Baumschulquartier.

(t

Am westlichen Rand der Pflanzung, entlang des Grabens, befinden sich einige stattliche Pappeln, die
die ca. 10-12 m hohen jüngeren Bäume bei weitem überragen.

l

Sie sind zwar für das Landschaftsbild weiföin prägend, aber nicht typisch. Aufgrund der Windbruch-
gefahr und der geringen verbleibenden Lebenserwarmng werten sie den sie umgebenden Stangenwald
ökologisch nicht auf. Ihr Verlust ist daher nicht höher zu bewerten als der des sie umgebenden Stan-
genwaldes.

Die Einsfüfung erfolgt in den weniger empfindlichen Bereich, hier allerdings mi der oberen Grenze,
mit dem Wertfaktor 1,4.

Betroffen ist eine Fläche von 1.300 nl? und eine weitere (inclusive der Pappeln) von ca. 1.000 m2,

0,23 ha x 1,4 = 0,322 WE
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- Verlust des Bioföptyps Streuobsföiese

Betroffen ist dieser Biotoptyp auf einer Fläche von 390 m2.

Streuobstwiesen sind ökologisch besonders wertvoll, in diesem Fall ist der Pflegezustand allerdings
gering, so daß eine Einsfüfung mit dem Wertfakför 1,5 gerechtfertigt erscheint

0,04 ha x 1,5 = 0,06 WE

- Verlust des Biotoptyps öffentliche Grünfläche:

Betroffen ist dieser Biotoptyp an der Billerbecker Straße, und zwar im Bereich des Bildstocks und des
Sitzpilzes.

Die Anlagen sind noch nicht sehr alt, die Bepflanzung noch im Anfangssfödium. Der Wertfakför be-
trägt 1,5. Die betroffenen Flächen urnfassen 750 m2.

0,075 ha x 1,5 = 0,113 WE

e

- Verlust des Biotoptyps Garten:

Auf einer Privatfläche mit Wohnhaus und Garten kann der Anteil an versiegelter Fläche föeoretisch
erhöht werden. Der Wertfaktor für vorhandene Gärten betägt 1 ioa

Das Gmndsfück ist 2.100 m2 groß.

0,21 hax 1,0 = 0,21 WE

- Der Neubau einer Druckerhöhungsanlage auf der Privatfläche der Gelsenwasser AG wird durch die
Schaffung eines Feuchtbiotops mit örtlicher Versickerung auf der Fläche ausgeglichen.

- Die Anlage des Regenrückhaltebeckens erfolgt in nafürnaher Art und Weise. Die Böschungen wer-
den möglichst flach ausgebildet, die Linienführung verläuft geschwungen, dem Aufkornrnen von
nattirlich vorkommender Vegetation wird Platz eingeräumt. Insgesamt kann der Eingriff auf der
Räche ausgeglichen werden.
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- Zusarnmenfassung der durch die Wohnbebauung und die Erschließungsstraßen betroffenen
Bioföptypen mit Eingriffsfföchenwerten:

Acker: 1,687WE
Weideland : 0,630 WE

Baumpflanzungen: 0,322 WE
Streuobsföiese: 0,060 WE
Öffentl. Grünfläche: 0,113WE
Garten: 0,210WE

3,022 WE

Ergebnis:

Der Eingriffsflächenwert beträgt 3,022 Werteinheiten.

4.2.1.2 Bilanzierung rür den Eingriff auf den Gemeinbedart'snächen:

- Verlust des Bioföptyps Baumpflanzung. Es handelt sich um bereits beschriebene Baumpflanzungen
mit dem Wertfakför 1,4. Betroffen sind Flächen von 6.800 m2.

0,68 ha x 1,4 = 0,952 WE
c

- Verlust eines ehemaligen Nutzgartens. Der Wertfaktor beträgt 1 ioa

0,24 ha x 1,0 = 0,24 ha

- Der nördliche bereit.s vorhandene Planbereich kann föeoretisch noch weiter versiegelt werden.

Der Wertfaktor kann durchschnittlich mit 1,O beziffert werden. Die betroffene Fföche urnfaßt
13.250 m2.

1,33 ha x 1,0 = 1,33 WE

Verlust von Ruderalen:

Entlang der Billerbecker Straße gehen 850 m2 Ruderalflächen mit Strauchgmppen verloren. Der
Wertfaktor beträgt 1,2.

0,09 ha x 1,2 = 0,108 WE



PLANUNGSBüRO HAHM GMBH ? VBI pbh
l

13

Zusammenfassung der betroffenen Biotoptypen auf der Gemeinbedarfsfläche:

Baumpflanzung: 0,952 WE
Nutzgarten: 0,240 WE
Park/Krankenhaus: 1,330WE
Ruderale: 0,108 WE

2,630 WE

Ergebnis:
Der Eingriffsfföchenwert auf der Gemeinbedarfsfläche beträgt 2,63 Werteinheiten.

i'

4.2.2 Ermittlung der Kompensationswerte für die Eingriffsfiächen

4.2.2.lBilanzierung für die Fföchen mit künf'tiger Wohnbebauung

- Öffentliche Grünflächen

Die zentrale Grünfläche entlang des Grabens übernimmt wichtige Ausgleichsfunktionen. Die
Gestalfüng ist nafümah, die Bepflanzung erfolgt mit heimischen Gehölzen (s. Kap. 7). Die Räche
umfaßt ca. 2000 m2. Der Wertfaktor beträgt 1 ,8.

0,2 ha x 1,8 = 0,35 WE

l

- Die Grünfläche entlang der vorhandenen Wohnbebauung umfaßt ca. 900 In'-. In ihr ist auch ein
wassergebundener Weg integriert, so daß der Wertfaktor insgesamt mit 1,2 angesetzt werden kann.

0,09 ha x 1,2 = 0,108 WE

l

- Die Streuobstwiese erföhrt Bestandsschutz. Durch extensive Pflegemaßnahmen erffüut sie eine
Aufwerfüng um den Faktor O,3 auf 1,8.

0,04 ha x 1,8 = 0,072 WE.

Die vorhandenen Grünflächen an der Billerbecker Straße bleiben in ihrer Funktion erhalten. Der

Straßenbelag der alten FMa[3e wird hier aufgenonmien und die Grünflächen erweitert.

Die Erweitemng/Entsiegelung bedeutet eine Wertsteigemng auf den Wertfaktor 1,6. Die Rächen
umfassen 1.200 m2,

0,12 ha x 1,6 = 0,192 WE.
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- Nicht versiegelte Bereiche auf den Grundstücken

Einen großen Kompensationsteil bilden die nicht versiegelten Bereiche auf den einzelnen Grund-
sfücken. Die Grundflächenzahl (0,4) bietet hier den Ansatzpunkt, um das Ausmaß der Versiegelung
festzustellen. Die nicht versiegelten Fföchen stehen für Begrünungsmaßnahmen - z.B. Neuanlage
von Gärten - zur Verfügung. Solche Maßnahmen erhalten den Wertfaktor 1,0.

Die gesamte Fläche mit künftiger Wohnbebauung umfaßt 28.600 m2 = 2,9 ha. Davon stehen 60 %
für Begrünungsmaßnahmen zur Verfiigung = 1,74 ha.

1,74 ha x 1,0 = 1,74 WE

Die Pflanzgebotsstreifen entlang der Grundsfücksgrenze haben einen höheren Wertfakför als 1,0,
nämlich wie die öffentliche Grünfläche 1,8.

Die Flächen urnfassen ca. 700 m2, wobei aber nur mit dem erhöhten Faktor (0,8) multipliziert wird.

0,07 ha x O,8 = 0,056 WE

- Straßenbegleitgrün

Der Versiegelungsgrad der geplanten Erschließungsstraßen kann durch Begleitgrün um 10 %
reduziert werden.

Die Straßenflächen umfassen ca. 6.300 m2 = 0,63 ha, son'üt stehen ca. 0,06 ha für Begrünungsmaß-
nahmen zur Verfügung.

Der Wertfakför behaägt 1,2.

0,06 ha x 1,2 = 0,072 WE

Zusammenfassung der Kompensationswerte für die Eingriffsflächen durch Wohnbebauung:

- Öffentliche Grünfflchen: 0,35 WE
0,108 WE
0,192WE

0,072 WE

1,74 WE

0,072 WE
2,534 WE

- Streuobstwiese:

- Nicht versiegelte Flächen:

- Straßenbegleitgrün:

Ergebnis:
Der Kompensationswert beträgt 2,534 WE.
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Durch Abzug des Kompensationswertes (2,534 WE) vom Eingriffsflächenwert (3,022 WE) erMlt man
den Kompensationsresföert:

3,022 WE - 2,534 WE = 0,488 WE

Dieser Wert muß auf einem externen Standort, d.h. auf einer nicht vom Eingriff betroffenen Räche,
durch entsprechende Maßnahmen ersefü werden.

4.2.2.2Bilanzierung der Kompensationswerte riir die Gemeinbedarrsfläche

Da es hier noch keine detaillierte Planung gibt, kann der mögliche Ausgleich nur sehr pauschal über
die Gmndflächenzahl erfolgen. Bei einer GRZ von O,5 bedeutet das, daß max. die Hälfte der Fläche
für Begfünungsmaßnahmen zur Verfijgung steht. Der durchschnittliche Neuanlagenwert kann
pauschal nur mit 1,O beziffert werden.

Die Gesarntfläche beträgt ca. 2,4 ha, somit stehen max. 1,2 ha für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfü-
gung.

1,2 ha x 1,0 = 1,2 WE

Die Pflanz- und Erhalfüngsgebotsstreifen entlang der Grundstiicksgrenzen können allerdings mit dem
höheren Wert von 1,6 angesetzt werden. Die Fföchen umfassen ca. 5.700 m2, der Aufwertungsfakför
beträgt O,6.

0,57 ha x O,6 = 0,342 WE.

Zusammenfassung der Kompensationswerte für die Gemeinbedarfsfföche:

1,2 WE + 0,342 WE = 1,542 WE

Ergebnis:

Der Kompensationswert beträgt 1,542 Werteinheiten.

Kompensationsrestwert: 2,63 WE-1,542 WE = 1,088 WE

Dieser Wert muß ebenfalls auf einen externen Standort, d.h. auf einer nicht vom Eingriff betroffenen
Fföche, durch entsprechende Maßnahmen ersetzt werden.
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4.2.3 Ermittlung der Fföchengröße riir externe Kompensationsmaßnahmen

Der Kornpensationsresföert für die Eingriffsfläche durch Wohnbebauung beträgt O,488 Werteinheiten,
für die Gemeinbedarfsfläche 1,088 Werteinheiten.

Zur Ermittlung der Flächengröße für den extemen Ersatz dient folgende Forrnel:

Kompensationsresföert ./. Wertfakför = Kompensationsfläche

Bei der Ermittlung der Rächengröße, auf der der externe Ersatz erfolgen soll, spielt natürlich der der-
zeitige ökologische Wert der Fläche eine entscheidende Rolle. Bereits ökologisch wertvolle Rächen
lassen sich nur geringfügig aufwerten, so daß hier eine sehr große Fföche notwendig wäre.

Am einfachsten erfolgt der externe Ersatz auf derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzten Fföchen. So
würde hier der Wertfaktor für die Neuanlage von Hecken, Feldgehölzen und Wald irnrnerhin 1,5 be-
tragen. Für die beiden Eingriffsfföchen käme folgende Rechnung zustande:

Wohnbebauung: 0,488 WE ./. 1,5 WE = 0,32 ha

Gemeinbedarfsfläche: 1,088 WE ./. 1,5 WE = 0,73 ha

c

Ergebnis:
Durch die Neuanlagen von O,32 ha Hecken, Feldgehölzen und Wald auf einem Ackerstandort kann
der Eingriff durch die Wohnbebauung extern ersetzt werden.

Für die Gemeinbedarfsfföche nfüßte eine Fföche von ungefähr O,73 ha zur Verfugung gestellt werden.

4.3 Ergebnis - Zusammenf'assung der Bilanzierung

Der derzeitige ökologische Wert für die vom Eingriff durch Wohnbebauung betroffenen Flächen be-
trägt 3,022 Werteinheiten, ftir die Gemeinbedarfsfläche 2,63 Werteinheiten (= Eingriffsflächenwerte).
Dieser Wert geht jeweils durch den Eingriff verloren.

Gleichzeitig können aber durch die Neuanlage von Grünstrukfüren bzw. durch Unterschutzstellung
und ökologische Aufwertung vorhandener Strukturen 2,534 Werteinheiten auf der allgemeinen Wohn-
fläche und 1,542 Werteinheiten auf der Gemeinbedarfsfläche kompensiert werden. Das Defizit
(Kompensationsrestwert) auf den Eingriffsflächen beträgt O,488 Werteinheiten bzw. 1,088 Wenein-
heiten.

Dieser Wert muß jeweils auf einem externen Sföndort erset-t werden.

Die Neuanlage von O,32 ha Hecken, Feldgehölzen und Wald auf bestehendem Ackerstandort würde
den Eingriff durch die Wohnbebauung ersetzen, das gleiche gilt für O,73 ha als Ersatz für den Eingriff
auf der Gemeinbedarfsfläche.
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5. Landschaftspflegerische Maßnahmen

5.1 Kompensationsmaßnahmen

Die Kompensationsmaßnahmen im allgemeinen Wohngebiet bestehen in der Neuanlage von naturnah
gesfölteten öffentlichen Grünflächen und in der Unterschutzstellung und Aufwertung vorhandener
Gfünstrukfüren (Streuobsföiese, Aufenthaltsflächen an der Billerbecker Straße).

Darüber hinaus gibt es Fföchen rnit Pflanz- und Erhalfüngsgebot auf den Privatgrundsfücken, umfang-
reiches Straßenbegleitgrün, im Bereich der Billerbecker Straße Fföchenentsiegelung und schließlich
die nicht versiegelten Bereiche auf den Grundstücken, die bei entsprechender naturnaher Gestalfüng
zum Eingriffsausgleich beitragen.

Auf der Gemeinbedarfsfläche bestehen die Kompensationsmaßnahmen vor allem in der Aufwertung
der Pflanzflächen entlang der Grundsfücksgrenzen. Diese erfahren Bestandsschutz durch Pflanz- und
Erhalfüngsgebote, die Aufwerfüng erfolgt durch gezielte Pflegemaßnahmen wie RückschnitI
Auslichten und Ergänzen des Bestandes. Neu angelegte Grünstrukfüren auf den nicht versiegelten
Gmndsfücksflächen dienen ebenfalls zum Ausgleich des Eingriffs.

5.2 Grünf'estsetzungen

Für das allgemeine Wohngebiet gilt:

Die privaten Grttnflächen sind mit standortgerechten, heirnischen Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen (s. Kap. 7). Jeo angefangene 500 m2 private Grundstücksfläche ist ein landschaftstypischer,
standortgerechter hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen.

Das gleiche gilt für die nördlichen Böschungsseiten des Lärmschutzwalles, die zwar privat genutzt,
aber nicht bebaut werden dürfen. Mindestens 50 % dieser privaten Grünflächen sind zu bepflanzen,
wobei hier heimische alte Obstgehölze besondere Verwendung finden.

Entlang der öffentlichen Grünflächen erfolgt auf den Privatgrundsfücken eine Ausweisung eines 2
bzw. 3 m breiten Pflanzgebotsstreifens. Hier ist die Ausbildung einer freiwachsenden Hecke rnit
einzelnen Überhältern vorgesehen. Sowohl der Pflanz- als auch der Reihenabstand beträgt 1 m.
Parallel zum 2 n'i breiten Pflanzgebotsstreifen verläuft ein 1 m breiter Streifen mit Leifüngsrecht
zugunsten der Versorgungsunternehmen. Dieser Streifen befindet sich auch auf den Privatfföchen,
darf aber nur mit niedrigen Sträuchern bepflanzt werden, die im Bedarfsfall leicht entfernt werden
können und keinen allzu großen Verlust darstellen. Die Grundstückseigentümer können auch auf
eine gezielte Bepfianzung verzichten, eine Besiedlung durch vorhandene Pflanzen auf den
öffentlichen Grünflächen ist dann zu erwarten.

In Ergfü'izung zu der Bepflanzung des Pflanzgebotsstreifens sind sowohl aus ökologischer als auch
aus gesfölterischer Sicht nur Holzzäune bis 80cm Höhe zufössig. Die Verwendung von
umweltschädlichen Holzschutzn'ütteln ist zu unterlassen, statt dessen bieten sich Produkte auf
pflanzlicher Basis an (Öle, Wachs etc.).

Bei Stellplatzanlagen mit mehr als 4 Stellplätzen ist pro 5 Stellpfötze ein großkroniger heimischer
Laubbaum zu pflanzen.
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Der Straßenraum ist rnit heimischen Bäumen und Sträuchern intensiv zu begrünen. Je angefangene
150 m2 Verkehrsfläche ist ein landschaftstypischer, standortgerechter und hochstfünmiger Laub-
baum zu pflanzen. Innerhalb von Sichtdreiecken sind nur Hochstämme und niedrige Sträucher (bis
70 cm) zu verwenden. Die Pflanzen (gem. Liste) müssen den Standort Straße vertragen und sollten
Erkennungsmerkmal sein. Die Billerbecker Straße wird im Plangebiet mit einer einseitigen Baum-
reihe (12 Bäume) bepflanzt.

Für die Gemeinbedarfsfläche gilt:

Ausbildung einer 10 m breiten Fläche rnit Pflanz- und Erhalfüngsgebot entlang der südlichen,
westlichen und nördlichen Grundstücksgrenzen. Entlang der westlichen Gmndsfücksgrenze
befindet sich ebenfalls eine Fföche mit T .eitimpsrechten. Bei evenfüellen Getfölzneupflanzungen auf
dieser Fläche ist Rücksprache zu halten mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen.

Ausbildung eines solchen 5 m breiten Streifens entlang der Billerbecker Straße. Dieser darf nur für
erforderliche Gmndsfückszufahrten in max. 15 m Breite unterbrochen werden. Auch diese Fläche

ist mit Leifüngsrechten versehen. Bei evenfüellen Neupflanzungen - z.B. Ergänzung der
vorhandenen Weißdornhecke - ist ebenfalls Rücksprache mit den Versorgungsunternehmen zu
halten,

6. Empfehlungen an die Hauseigentümer bzw. -bewohner

Neben den gesetzlichen Vorgaben können die Bewohner des Bebauungsgebietes selbst sehr viel dazu
beitragen, um dem gesamten Planungsbereich einen nafürnahen Charakter zu verleihen und eine ge-
lungene Einbindung der Ansiedlung in die Landschaft zu erreichen.

Dazu könnten folgende Empfehlungen nützlich sein:

i

(
Verzicht auf Bepflanzung mit fremdföndischen Gehölzen und Nadelbäumen, sfött dessen
Verwendung heimischer Laubgehölze,

- Fassadenbegrünung zur optischen Auflockerung großer Wände, als Fassadenschutz und vor allem
zur Verbesserung des Kleinklimas,

- Dachbegrünung (z. B. bei Garagen und änlichen Nebenanlagen) als Regenwasserspeicher, zur Re-
genrückhalfüng und Verbesserung des Kleinklimas,

- pflanzliche statt bauliche Maßnahmen bei Lärm- und Windschutz,

- nafürnahe Gesfölfüng der nicht versiegelten Bereiche, Verzicht auf Einsatz von Gift und erhöhte
Düngegaben, Toleranz für aufkommende Spontanvegefötion, zumindest in Teilbereichen der
Grundsfücksflächen,

- rnöglichst geringe Versiegelung, statt dessen Verwendung von Rasenfugenpflaster, Nafürstein-
pflaster, Schotterrasen, wassergebundenen Wegedecken, Mulchbefögen o. ä.

Anlage von Feuchtbiotopen zur Regenrückhalmng und zur Fördening der Anenvielfalt.
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7. Pflanzenliste

Im Bereich der öffentlichen Grünflächen finden folgende Gehölze Verwendung:

Bäume

t

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Befüla verrucosa

Carpinus befülus
Fraxinus excelsior

Pmnus avium

Prunus padus
Quercus robur
Salix alba

Salix viminalis

Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Feld-Ahom

Spitz-Ahorn
Berg-Ahom
Rot-Erle

Sand-Birke

Hainbuche

Esche

Vogel-Kirsche
Trauben-Kirsche

Stiel-Eiche

Silber-Weide

Kopf-Weide
Eberesche

Winter-Linde

c

r

Sträucher

Acer campestre
Carpinus befülus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Craföegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Pninus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa canina

Salix aurita

Salix caprea
Sarnbucus nigra
Viburnum opulus

Feld-Ahorn

Hainbuche

Hartriegel
Haselnuß

Weißdorn

Pfaffenhütchen

Liguster
Rote Heckenkirsche

Schlehe

Faulbaum

Hunds-Rose

Ohr-Weide

Sal-Weide

Holunder

Schneeball

Die Pflanzgebotsflächen sollten nur mit den unter "Stäucher" aufgeführten Gehölzen bepflanzt wer-
den.
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In Ergänzung zu den aufgeführten Gehölzen finden auch heimische Obstgehölze (Hochstämrne) auf
den privaten Grundsfücken im Bereich des Lärmschutzwalles Verwendung:

Als Empfehlung gelten folgende alte Kulfürsorten:

Äpfel: - Cox Orange
- Goldparmäne
- Roter Boskoop
- Rote Sternrenette

- Dülmener Rose

- Klarapfel
- Graue Renette

- Clapps Liebling
- Gute Luise

Schattenmorelle

Große Schwarze Knorpelkirsche

Hauszwetsche

Mirabelle

Bimen:

c
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8. Überschlägige Kostenannahme

- Flächige Gehölzpflanzungen aus standortgerechten, heimischen Pflanzen zusammen rnit Land-
schaftsrasen auf den öffentlichen Grünflächen, incl. der Fföche um das Regenrückhaltebecken

ca. 3.500 m2 ä 20,00 DM = 70.000,00 DM

- Großkronige Laubbäume entlang der Billerbecker Straße

12 Sfück ,i700,00 DM

- Fußwege, wassergebunden ohne Einfassung

ca. 360 rn2 ä 35,00 DM

- Wanderwege südlich des Lärnischutzwalles,
wassergebunden ohne Einfassung

ca. 1000 m2 A 35,00 DM

Bifün'ünöse Straßendecke einschl. Oberbau entfernen

600m2ä 8,OODM
f

Bodenaustausch und Vorbereifüng für Bepflanzung

360 m3 ä 25,00 DM

- Straßenbegleitgrün an den Erschließungsstraßen

pauschal

- Jahrespflege für das Gewährleisfüngsjahr nach Abnahme der Leisfüng

pauschal

= 8.400,OODM

= 12.600,00 DM

= 35.000,00 DM

= 4.800,OODM

= g.ooo,oo DM

= 20.000,00 DM

9.000,00 DM

168.800,00 DM

8.440,00 DM

177.240,00 DM netto

Die überschlägige Kostenannahme berücksichtigt nicht die Anlage des Regenrückhaltebeckens, bauli-
che Maßnahmen zur Grabenregulierung und Maßnahmen auf der Gemeinbedarfsfläche.

Die Kompensationsberechnung ergibt einen Bedarf an externen Ersatzmaßnahmen für den Eingriff im
Plangebiet. Die aufgeführten Kostenannahmen berücksichtigen diese Maßnahmen ebenfalls nicht.

zzgl. 5 % für Baustelleneinrichfüng und Sicherheit
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9. Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Bestandsplan

Anlage 2: Maßnahmenplan

Anlage 3: Eingriffs- und Kompensationsplan

Aufge«,tellt:
OsnabQck, 07.04.1994
He/Scp3AO33-02

Planilkpb? m bH
«:


